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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Robert Rada und Genos­

sen haben am 29. März 1995 unter der Nr. 865/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend länderüber­

greifende Lösungen für Krankenhausaufnahmen Wien-Nieder­

österreich gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche rechtlichen Maßnahmen sind von Seiten des Bundes­
ministeriums für Gesundheit vorgesehen, um die Bundes­
ländergrenzen als Barrieren für bundesweite Krankennaus­
aufnahmen abzubauen? 

2. Werden Schritte eingeleitet, um ein bundesweit anzu­
wendendes Modell für Ausgleichszahlungen bezüglich 
Spitalsbetten bzw. Krankenanstaltenaufenthaltstage zu 
etablieren? 

3. Welche finanzielle Rolle könnte der Bund bei der Abgel­
tung des Spitalerhalters Wien bei Inanspruchnahme von 
Niederösterreichern/-innen von Gesundungsleistungen 
spielen? 

4. Welche funktionierenden Modelle anderer Staaten sind dem 
Bundesministerium für Gesundheit bekannt, die die unter 
den Punkten 1 und 2 angesprochene Problematik einer 
raschen Lösung zuführen könnten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 bis 4; 

Gemäß Art. 33 Abs. 2 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 

über die Krankenansta1tenfinanzierung für die Jahre 1991 bis 

eins6hließlich 1994, BGBl~ Nr. 863/1992, gelten mit der ver­

einbarten länderweisen Verteilung der Mittel die aus 

Leistungen für inländische Fremdpatienten in den Jahren 1991 

bis einschließlich 1994 entstandenen wechselseitigen finan­

ziellen Forderungen und Verbindlichkeiten als erfüllt. 

Der Bund und die Länder haben sich darauf geeinigt, den Gel­

tungszeitraum der genannten Vereinbarung bis 31. Dezember 

1995 zu erstrecken. 

Damit konnte die sogenannte Fremdpatientenproblematik jeden­

falls bis zum Ablauf des Jahres 1995 länderübergreifend ge­

löst werden. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 

strebt eine umfassende Reform der Spitalsfinanzierung auf 

der Grundlage des Systems der leistungsorientierten Kranken­

anstaltenfinanzierung an. 

So ferne die Spitalsfinanzierung ab dem Jahre 1996 auf der 

Grundlage dieses Systems erfolgt, wäre auch die Problematik 

der Abgeltvng der inländischen Fremdpatienten gelöst . 
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